
Fragen des politischen, sozialen un wirtschaftlichen Lebens
Betriebsverfassungsgesetz angenäherte, jedoch aut dieDie Mitbestimmung

in der katholischen Diskussion Besonderheiten der öftentlichen Verwaltung zugeschnit-
tene Miıtbestimmung gezählt, die 1m September 1955 erst-
mals mit dem Personalvertretungsgesetz geregelt wurde.Die gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen die

Ausweıtung des Mitbestimmungsrechtes der Arbeitnehmer Von der „Überbetrieblichen Mitbestimmung“ spricht INan,
1m betrieblichen Bereich haben iın den etzten OoOnaten WCNN die rage e1nes Bundeswirtschafts- un: Sozialrates

oder die parıtätische Besetzung der Handwerks- un:stärker als trüher autf den katholischen Raum übergegrif- Handelskammern ZUR Debatte steht.fen Wwar siınd katholische Organısationen schon CTE Jah-
15 01 mMiıt Stellungnahmen W  A eine Weiterentwicklung des Mitbestimmung 1 vollen Sınn des Wortes steht dem
Mitbestimmungsrechtes ın der Bundesrepublik die Betriebsrat 1n den meısten personellen und soz1alen An-

gelegenheıiten Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichts-Oftentlichkeit Dabei sind S1e selbstverständlich
ın die Diskussion mi1t anderen gesellschaftlichen Gruppen AD bestimmen auch ber wirtschaftliche Angelegenheıiten.
ber die rage geraten, w 1e sıch eLw2 ıhre Überlegungen SOonst o1bt in personellen, sozialen un: wirtschaftlichen

Fragen Mitwirkungsmöglichkeiten der betrieblichen Or-auf die Funktionsfähigkeit der Soz1ıalen Marktwirtschaft,
SAaNC 1n Oorm VO  3 Intormations-, Beratungs- un nhö-auf gewerkschaftspolitische Machtkonstellationen, nıcht

Zzuletzt auf verfassungs- un: arbeitsrechtliche Bestim- rungsrechten. ine „qualifizierte“ Mitbestimmung 1St
IMUNSCH auswirken werden. Doch trıtt ın den etzten annn vegeben, WE die Arbeitn‚ehmer vertreter 1im Rah-

HNMn der Betriebsverfassung ein Vetorecht haben oder imonaten ımmer stärker das Problem der finalen Aus-
richtung In den Vordergrund, eın Aspekt also, der be] Autfsichtsrat infolge der Parıtät der Stimmen 1n allen
anderen Gruppen weniıger diskutiert wiırd. Angelegenheiten entscheidend mıtbestimmen können.
Diıiese yrundsätzliche Betrachtungsweise 1St dadurch AaUS$S-

gelöst worden, daß innerhalb des Katholizismus die Dıie Stellung der KAB

Meınungen ber Notwendigkeit, Ausmafi un Folgen Mıt offiziellen Stellungnahmen sınd bisher 1Ur die Ka=
einer Neuordnung des Verhältnisses zwıschen Arbeit- tholische Arbeiterbewegung Westdeutschlands das
gebern und Arbeitnehmern estark difterieren. So verlagert Katholische Werkvolk München und der Bund Katholi-
sıch die Auseinandersetzung zusehends autf zugrunde- scher Unternehmer ZUur Mıtbestimmungsproblema-

tik hervorgetreten. In anderen katholischen Verbändenlıiegende soz1alethische Ansatzpunkte und Zielsetzungen.
Diese Tatsache beweist, daß die gesellschaftspolitische eLw2 der deutschen Kolpingsfamilie oder dem KKV
Entwicklung tortgeschritten 1STt und die Träger der S0712 - (Verband der Katholiken 1n Verwaltung und Wırtschaft)
len Aktion auch 1im katholischen Raum Lösungen werden die anstehenden Fragen selbstverständlich inten-
drängen, die über das hinausgehen, W as 1ın der katho- S1V behandelt Sie haben aber bislang noch keinen Nıieder-
lıschen Soziallehre AL bisher klaren Aussagen C1I- schlag 1n otfiziellen Erklärungen gvefunden. Inzwischen
arbeitet worden 1St. hat der Generalpräses der deutschen Kolpingsfamilie,

Z ur Terminologie Msgr Heınrich Fiıscher, angekündigt, daß die deutsche
Kolpingsfamilie bei iıhrem Betriebsräte-KongreifßZum Verständnis der verwandten Terminologie se]en un 30 Aprıil 1966 eine „Teilaussage“, WEn auch

nächst einıge begriffliche Unterscheidungen angebracht. nıcht eıne Stellungnahme des Gesamtverbandes veröftent-
Die Mitbestimmungsgesetze gyeben den Arbeitnehmern ın lıchen werde. uch wird die KAB iın Kürze Vorschläge ZUFr
der Bundesrepublik Beteiligungsrechte, die nach Art, Um- Verbesserung des Betriebsverfassungsgesetzes vorlegen.
tang un rad abgestuft sind. Es Z1bt lne Mitbestim- Be1 keiner der genannten Organısationen hat siıch die
MUnNg 1n personellen, soz1alen und wiırtschaftlichen Fra- Meınung bereits verfestigt, dafß die Problematik als
SCn Für die Betriebe der prıvaten Wıiırtschaft oilt das Be- erledigt betrachtet würde. Es ISt vielmehr eine wachsende
triebsverfassungsgesetz VO Oktober 1952 Die Rechte Bereitschaft vorhanden, sıch in wıissenschaftlichen Gesprä-
werden durch die Arbeitnehmer 1n der Betriebsversamm- chen oder In Arbeitskreisen zZAU% Meinungsaustausch mıit
lung oder durch VON iıhnen bildende UOrgane ausgeübt. den Experten anderer Verbände, mI1t Sozialethikern un!
Im Betrieb 1St. das 1m wesentlichen der Betriebsrat: Wırt- Sozialwissenschaftlern treften. Übereinstimmung be-
schaftsausschuß un: Jugendvertretung zählen gleichfalls steht darüber, daß die Problematik ıhrer zentralen
Au Be1 großen Kapitalgesellschaften oibt das Betriebs- un: zukuniftgestaltenden Bedeutung der „Entmythologi-
verfassungsgesetz den Arbeitnehmern darüber hinaus das sierung“ und sachlichen Beratung und eines umsichtigen
Recht, eın Drittel der Aufsichtsratssitze besetzen. Vorgehens bedarf.
Handelt sich eın Unternehmen, das dem SoOs Mıt- Die KAB hat sıch 1m März 1964 1n eıner „Gesellschafts-
bestimmungsgesetz für Großunternehmen des Bergbaus politischen Grundsatzerklärung“ dafür ausgesprochen, die
un der FEısen und Stahl erzeugenden Industrie VO Ma1ı geltenden Mitbestimmungs- un Mitwirkungsrechte in
1950 unterliegt, Aa trıtt die Stelle des Aufsichtsrats- personellen, soz1ialen un: wirtschaftlichen Angelegen-
drittels die Parıtät MI1t den Anteıilseignern. Aufßerdem heiten weıter auszugestalten. Das entspreche der Würde
wırd 1n diesen Unternehmen ein Arbeıitsdirektor 1n den des arbeitenden Menschen, seinem Recht auf persönliche
Vorstand berufen, der nıcht die Arbeitnehmer- Entfaltung, Selbstbestimmung und Freiheit. ıne solche
vertreter 1n den Autsıichtsrat bestellt werden Zl aunl Weiterentwicklung se1l der ordnungspolitischen Be-
Es o1ibt also Bestimmungsrechte 1M Betriebsbereich un deutung der Arbeit 1n der heutigen Arbeitnehmergesell-
solche auf der Ebene des Unternehmens. Für beide For- schaft notwendig un zugleich Voraussetzung für die
inen 1St der Ausdruck „Betriebliche Mitbestimmung“ betriebliche Partnerschaft. Dieser soz1alethische Ansatz
üblich geworden. Darunter wird gewöhnlıch auch die dem oft als nıchtssagend empfundene Phrase schnell über-



hört bietet der KAB das Fundament für ihr Ziel ZW1- die ıcht unberechtigte Skepsis gegenüber wirtschafts-
schen Arbeit und Kapital einer Arbeitsgemeinschaft demokratischen Auffassungen, die die christlichsoziale

kommen, damıt konsolidierende Elemente 1ın das Wırt- Mitbestimmungsidee gefährden könnten. Der Arbeit-
schafts- und Gesellschaftsgefüge einzubauen un: der nehmer soll Aaus seiner Passıvıtät nd Fremdbestimmt-
Arbeit eınen Sınn geben. Die Anerkennung eıt herausgeholt werden. „ Wer produktive Arbeit tut-,
des „Ordnungselementes Arbeit“ soll eine Unternehmens- mu{ auch 0 der Lage se1ın,; den Gang der Dınge mM1ıtzu-
verfassung iın die Wege eiten, Xn der Arbeit un: Kapital bestimmen, durch seine Arbeit ZUur Entfaltung se1iner
in eiınem rechtlich verankerten Gesellschaftsverhältnis Persönlichkeit“ gelangen (Mater et magıstra 82) Die
gleichberechtigt usammenwirken“ (Gesellschaftspolitische KAB weıst daraut hin, daß damıt der institutionellen
Grundsatzerklärung des KAB, Köln, Wi;lhelm-Letter- Mitbestimmung keineswegs der Boden werde.
haus-Straße 26, Organhandeln annn schon deshalb nıcht 1im Gegensatz

ZU personalen Mıtverantworten Arbeitsplatz stehen,UN des Werkwolkes weıl diese nıcht mi1t der einheitlichen Leiıtungsgarantıe des
Betriebes kollidieren darf So wiıird auch das Inst1tut10-Mıt diesen Forderungen hat die KAB die se1t dem Bo-

chumer Katholikentag 1949 mehr 1n den Bereich der nelle Handeln des Betriebsrates der Integration un dem
wissenschaftlichen Erörterung geratenen Überlegungen personalen Akzent der Mitbestimmung zugute kommen.

das Miıtbestimmungsrecht wieder Zu aktuellen An- Was den neuralgıschen Punkt der wirtschaftlichen Miıt-
lıegen gemacht und ine truchtbare .Unruhe ausgelöst. bestimmung anbetrifft, 1St das Werkvolk darauf be-
Andere katholische Verbände ühlten sıch J: Meınungs- dacht, das Eigentumsrecht nıcht verletzen. uch der
äußerung provozıert. Im Oktober 1964 setizte das Süd- Eıgentümer gehöre als Unternehmer ZU Faktor „Ar-
deutsche Werkvolk 1n seiner „Grundsatzerklärung“ beit“ Gerechterweise musse daher 1M Einzelunternehmen
ähnliche Akzente. Dem Werkvolk geht CS zunächst die letzte Entscheidung be1 dem lıegen, der den Faktor
die Stärkung der Person des Arbeitnehmers Arbeits- „Kapital“ tellt, als „EFStCFK Arbeiter“ tätıg 1St und
platz Gegengewichte 1M fortschreitenden Gesellschafts- gleich die volle zivıl- und strafrechtliche Haftung tragt.
prozeß selen entwickeln, W1€e S1€e apst Johannes CIND- Anders be1 den Kapitalgesellschaften. Den Anteilseignern
tohlen habe, WE C die „aktıve Teilnahme“ des Arbeit- komme das Privileg der Haftbeschränkung ZUQZUTEC, Wo
nehmers Leben des ıhn beschäftigenden Unternehmens sıch Verfügungsmacht un: Haftung ihrem Umtang nach
ordere (Mater et MaZıstra 91) un ıh: als erantwort- jedoch nıcht decken, musse das Aaus der gleichberechtigten

usammenarbeit erfließende Recht auf wirtschaftlichelichen Teilhaber der vollbrachten Leistungen“ (Pacem ın
Ferrıs 61) ansehe. (Die Grundsatzerklärung des Werk- Mitbestimmung voll 72A006 Geltung kommen.
volks wurde 3./4 Oktober 1964 VO Werkvolk Veli- uch die KAB vertritt diesen Gedankengang. S1ie geht
abschiedet un: miıt eiınem Kommentar VO  —$ Rektor Alfred jedoch noch weıter. Sie trıtt für die Ausweıtung der
Berchtold veröffentlicht: Herausgeber: Werkvolk, Suüd- Montanmitbestimmung auf alle Großunternehmen ein.
deutscher Verband katholischer Arbeitnehmer, Mün- In eıner Kontroverse mi1t Kardınal Frings, der 1n dieser
chen 15, Pettenkoterstr. Forderung eine Verletzung des Eigentumsrechts erblickte,
Beide Verbände machen das eine deutlich: Die Mıt- hat sıch klargestellt, da{fß „der Eigentumsvorbehalt Ort
bestimmungsidee un: das Verlangen ach Förderung der selbstverständlich Z Zuge komme, die Eıgentümer-
Vermögensbildung der Arbeitnehmer haben die gleiche Unternehmer-Funktion iın vollem Umfang vorhanden
sozi1alethische Wurzel. Denn die cQhristlich verstandene 1STA
Posıtion des Arbeitnehmers begründet die Anerkennung Dıiıe paritätische Mitbestimmung UuUnN der DGBseiner personalen Tätigkeit 1mM Wirtschaftsvollzug un
damit auch seine Beteiligung erarbeıiteten Vermögens- KAB un Werkvolk sind sıch bewußt, da{ß die Miıt-
zuwachs ber den Lohn hinaus. Es geht ın beiden Fiällen bestimmung verfälscht werden annn Gegenüber dem
also ıcht allein einen gesellschaftspolitischen Aus- DGB treten s1e für die „Souveränıtät“ der Belegschaft
gleich, sondern das Recht, das AaUusSs der Arbeit folgt e1ın, die allein entscheiden soll, durch W CIl S1e 1n den Mıt-
Dabeji legt das Werkvolk 1im Anschluß Mater et bestimmungsorganen verireten se1ın ;l In dieser rage
magıstra besonderen Wert auf das Miıteigentum des sınd die katholischen Arbeiterorganısationen demokra-
Arbeitnehmers Unternehmen, während die KAB die tischer als der DGB und vermeıden damıt die Gefahr
Beteiligung des Arbeitnehmers volkswirtschaftlichen einer syndikalistischen Selbstherrlichkeit der Gewerk-
Erwerbsvermögen breiter sehen möchte. Beide schaften. Solche wichtigen Unterschiede zeıgen sıch ferner
Faktoren werden also als Bedingungen ZUur Integration soz1ialethischen Ausgangspunkt, der eindeutigen
der Arbeitnehmerschaft 1n den Wirtschaftsproze(ß ANSC- Anerkennung des Eigentumsrechtes, der vollen Be-
sehen. Die 1n manchen Kreıisen der CDU un! der Unter- jahung der einheitlichen Autorität 1mM Betrieb und
nehmerschaft verbreitete Meınung, die Politik der Eıgen- Bekenntnis ZUrFr Partnerschaftsidee gegenüber einer egalı-
Lumsstreuung un die Ausweıtung der Miıtbestimmung taren Demokratisierung uNseTer Wırtschaftsordnung. Der
seıen sıch ausschließende Alternativen und das letztere DGB geht se1nerseıts 1e] weıter, wenln A 1 Grundsatz-
lasse sıch 1Ur über größere Vermögensanteıle rechtfertigen, VO 1963 Zur Kontrolle der wirtschaftlichen
findet be] diesen Verbänden keine Stutze. Macht und als Weg Z Wirtschaftsdemokratie „dıe parı-

tätische Mitbestimmung der Arbeitnehmer be1 allen
Niıcht ın ersier Lıinıe ınstıitutionell wirtschaftlichen, soz1alen und personellen Entscheidungen

Im Betrijeb yeht CS dem Werkvolk „nıcht iın erster Linıe 1in privaten, öffentlichen un gemeinwirtschaftlichen
eın institutionelles Mitbestimmungsrecht des Betriebs- Unternehmen“ ordert (Grundsatzprogramm des eut-

sondern eın persönliches Mitsprache- und Mıt- schen Gewerkschaftsbundes VO 23 JEl 63, Wirtschafts-
Wirkungsrecht“ des einzelnen Arbeitnehmers (Grund- polıtische Grundsätze ILL, Es mu{ hinzugefügt werden,;
satzerklärung des Werkvolkes, Nr Dahıinter steckt dafß KAB un Werkvolk deswegen keineswegs die Funk-
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tiıon der Gewerkschaften schmälern oder Sal verneiınen Sınne der katholischen Soziallehre unvertretbares Fle-
wollen. Diese sollen als Sprecher un: Koalıtionen ment Die in den Jüngsten Diskussionen für die parıtäa-
den Arbeitnehmern helfen, in iıhre Aufgaben hineinzu- tische Mitbestimmung vorgebrachten Argumente selen
wachsen un: sıch die ertorderliche Bildung anzueıgnen. bereits VO  3 1US XIl zurückgewiesen worden (Gesell-
Sıe sollen sıch jedoch nıcht die Interessen der Arbeit- schaftspolitische Kommentare, 13 Jhg., Nr Ir VO
nehmer ine unkontrollierbare un: unantechtbare quası- 1966, 14 Und der Vorsitzende des Werkvolks der
öffentlich-rechtliche Posıtion verschaften. Diözese Rottenburg, Erwın Häussler, meınt: „Man Zn

Die Vorstellungen des BK  e 1U  e einmal eine Zıgarre iıcht VO  e} beiden Seiten rauchen
wollen. Das gleiche Bestimmungsrecht annn ıcht zugleıch

Der „Bund Katholischer Unternehmer“ hat sıch „ AUusS VO Arbeitnehmer-Aktionär selbst und annn in seinem
praktischen und yrundsätzlichen rwagungen“ die Auftrag noch ein Zzweıtes Mal VO  —$ seınem Funktionär
Auffassungen der KAB un des Werkvolks AauUSgCSPTIO- ausgeübt werden“ („Deutsches Monatsblatt“, Januar
chen, sSOWeIlt diese tür die Ausweıtung der parıtätischen 1966, 12)
wirtschaftlichen Mitbestimmung eintreten. In Stellung- Das Engagement der Sozialwissenschafllernahmen tührender Vertreter und bej seiner Jahresver-
sammlung 1965 1n Bad Neuenahr 1STt allerdings betont Die Auseinandersetzung hat sıch infolgedessen ımmer
worden, da der BK  ( entschieden ablehnt, als Geg- mehr autf das Kernproblem der sozialethischen Zulässig-
1ner der Miıtbestimmung hingestellt werden. Er se1l eıt der wirtschaftlichen Mitbestimmung zugespitzt,

WwW1e€e der Vorsitzende Falke in einer Veröffent- bei der Unterschied zwiıischen dem echt auf paritätische
lıchung A feststellt entschiedener Befürwor- wirtschaftliche Mitbestimmung in den Kapitalgesellschaf-
ter „1m Hınblick autf die vielen Dımensionen dieses ten un der wirtschaftlichen Mitbestimmung ın den Eın-
schillernden Begriffs“. Das soz1ıalethische Anlıegen, dem zelunternehmen, W1€e Personalgesellschaften, vorläufig
echt auf Arbeit entsprechen, die Fremdbestimmung zurücktritt. Da diesem Aspekt die Klärung ent-

beseitigen und die Menschenwürde des Arbeitnehmers scheidend VO  > der Interpretation der päpstlichen uße-
achten, wırd VO BKU unterstutzt. Die Forderung rungen seıt 1US DCH: sSOW1e den Jüngsten Aussagen des

lasse sıch durch eiıne Verbesserung des Betriebsverfassungs- Konzıils abhängt, erklärt sıch das eifrige ngagement
hinreichend erfüllen. Allerdings müdfte vieltach wissenschaftlicher Vertreter der katholischen Soziallehre

noch erst die Bereitschaft der Arbeitnehmer geweckt Wer- 1in diesen Fragen 1m Unterschied anderen, nıcht
den, ın den Organen der soz1ialen und personellen Miıt- wenıger wichtigen Problemen unserer Sozialordnung.
bestimmung miıtzuarbeiten. In eınem VO BKU verviel- Die Befürworter der wirtschaftlichen Miıtbestimmung der
tältigten Vortrag vertritt Dr olf Kasteleiner die Auf- Arbeitnehmer, denen insbesondere VO  w} Nell-Breu-
fassung: „Das bedeutet die Verwirklichung der be- nıng S und Wallraft 5 ] und nach seinen etzten
trieblichen Partnerschaft un die sachgerechte Beteiligung Veröftentlichungen ohl auch der verstorbene Domiuinı1i1-
der Miıtarbeiter den unternehmerischen Entscheidungen kaner Welty zählen sind, weısen auf die Entwick-
ım Rahmen ıhrer betrieblichen Funktionen und Möglıich- lung ın den Aussagen der etzten Papste hin, die dem
keiten. Es geht darum, den Menschen 1m Betrieb AUsS seiner echt des arbeitenden Menschen 1n der Wirtschaft ıne
vieltach noch objekthaften Stellung herauszuführen un: wachsende Bedeutung zugesprochen haben Um die
iıhn ZU. Subjekt, ZU Mıtgestalter un Mıtverantwort- Fremdbestimmtheit und den Objektcharakter unselb-
lichen 1im Rahmen seines Kompetenzbereiches werden ständiger Arbeit überwinden, se1 erforderlich, daß
lassen. Wır wissen, WI1e weıt WIr VO  3 der Realisierung diese die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung
dieser verstandenen Partnerschaft 1ın den Betrieben sowohl 1m Betrieb als auch überbetrieblich 1n der Volks-
noch entfernt sınd, ıcht zuletzt oftmals durch er- wirtschaft mitgestalten könne. Das Kapital, das die Arbeit
nehmerische Abstinenz un autf rund eines vielfach noch 1n Dıenst tellt, nehme amıt jedoch noch ımmer eine
herrschenden, SAr oft soz1alromantisch verbrämten Herrschaftsfunktion ber Menschen ın Anspruch, eın
Betriebsfeudalismus“ (Dr olf Kasteleiner, Vortrag Recht, das dem Eıgentum wesensgemäfß ıcht 7zukomme.
„Mitbestimmung ın der Wırtschaft“, VO BE  S verviel- Wenn 1US Al erklärt habe, da weder die Natur des
taltigt, 23) Betriebes noch die Natur des Lohnarbeitsvertrages „ VON
Dıie wirtschaftliche parıtätische Mitbestimmung wırd sich AaUuUsSs notwendig“ eın echt aut wirtschaftliche Mitbe-
dagegen abgelehnt. dem ArbeitnehmerSıe bringe stımmung nach sıch zıehe, annn se1 damıt das echt der
keinen Zuwachs Mitbestimmung un se1l für seine Arbeitnehmer nıcht eingeschränkt, eıine notwendige OsS1-
Stellung 1MmM Betrieb ungeeıgnet. Sıe gyebe betriebsfremden tıon 1mM Unternehmen fordern, die der gleichwertigen
Funktionären Machtpositionen und se1l überdies eın Eın- und. gleichberechtigten Zusammenarbeit VO  3 Kapital und
griff 1n das E1ıgentumsrecht. Gerade das letztere Argu- Arbeit entspricht tz-Groner Nr ine solche
ment hat auf der Jahresversammlung 1in Bad Neuenahr Anerkennung schließe auch die Mitentscheidung über
eiıne Rolle gespielt. Es kam die Sorge Z Ausdruck, wirtschaftliche Fragen ein. So vertritt V. Nell-Breuning
die wiırtschaftliche Mitbestimmung könne die bislang die „Lehre, das Eigentumsrecht berechtige den Eıgentümer
verteidigte Unantastbarkeit des Eıgentums verwässern, denjenigen Verfügungen ber seın Eıgentum, die er
die Unabhängigkeit und Freiheit der Vertragspartner allein, ohne fremde Hılfe, ausführen kann;: bedarf

AazZzu remder Hiılfe, verleiht seın Eigentumsrecht ıhmeinschränken un damıt die wirtschaftlich un! gesell-
schaftlich wichtige Posıiıtion des Unternehmers 1mM Kern keinerlei Rechtsanspruch darauf, da{f andere Menschen
zerstoren. sich seiner Befehlsgewalt unterwerfen, vielmehr mufß
Mıt dieser Befürchtung steht der BKU ıcht allein. S0 miıt ıhnen die Bedingungen aushandeln: diese aber sind
halt auch die „Christlich-Soziale Kollegenschaft“ „die befugt, ıhre Mitwirkung davon abhängig machen, dafß
totale, parıtätische Mitbestimmung der Arbeit- ıhnen ein vollkommen gleichberechtigtes Bestimmungs-
nehmer 1ın der Leitung der Unternehmen“ für eın 1m recht eingeräumt wiırd. Auch der Gesetzgeber 1St befugt,
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eine solche Mitbestimmung allgemein nzuordnen“ Kapitals sich offensichtlich gemeinschädlich auswirkt“
(„Echo der Zeıit“, 65) Utz-Groner Darın wırd deutlıch, da{ß bei der

sozialethischen Beurteilung des wirtschaftlichen Miıtbe-
Was sagt das kırchliche Lehramt ® stımmungsrechtes der Arbeitnehmer nıcht allein das Recht

Indem VO  } Nell-Breuning dem Einwand begegnet, auf Eıgentum den Ausschlag 1Dt, sondern das Recht der
treien Vereinbarung und des Allgemeinwohls tür die Ab-1US C habe mit der These, der Eıgentümer musse

Herr se1ner wirtschaftlichen Entscheidungen bleiben, die wagung VOoOnNn Bedeutung werden können.
Möglichkeit der wiırtschaftlichen Mitbestimmung SC- Die VO  e einer Befürwortung der wirtschaftlichen Miıt-

bestimmung gänzlıch abweichende Meınung der Gundlach-schlossen, ergibt sıch doch och die Frage, W1e€e weıt sıch
die wirtschaftliche Miıtbestimmung beim Lohnarbeitsver- Schule vertritt der Leiter der Katholischen Sozialwissen-
hältnıs vertreten, wenn auch ıcht naturrechtlich ordern schaftlichen Zentrale Mönchengladbach, Rauscher 5 ]

Dem besonderen Charakter der Arbeit als personal pra-aßt Die gleichberechtigte Posıition 1m obigen Sınn geht
von einem Gesellschaftsverhältnis AUus,. Anteilseigner und gyende Tätigkeit un Quelle des Reichtums entspreche
Arbeiter tragen gerechterweise gemeınsam die Folgen die personelle un soz1jale Mitbestimmung, das Arbeits-
der Kooperatıion. Hıer greift die Arbeit nıcht in das un Sozialrecht, die breite Eıgentumsförderung, schließ-
Eigentumsrecht e1in, weil CcS sıch eiıne freiwillige Ver- lıch die überbetriebliche Kooperatıon VO Arbeit un
einbarung handelt. Kapıtal. Diesem Rechte diene aber nıcht die wirtschaftliche

Miıtbestimmung. Denn nıcht die Arbeıit, sondern dasFuür die aktuelle Forderung auf wirtschaftliche Miıtbestim-
INUuNg 1St also 1€eSs entscheidend: Angestrebt wird ıne Eıgentum se1 das grundlegende Ordnungselement der
Unternehmensverfassung, die die rechtliche Zuordnung Gesellschaft, muüßte jenes eın Naturrecht se1N, „das
Von Arbeitskräften, Unternehmensleitern nd Eıgen- unumschränkt in allen Verhältnissen Gültigkeit bean-
tumern der Produktionsmittel regelt, da{ß die her- sprucht“. Es stehe aber nıcht das Verhältnis zwıschen der
kömmliche Vorrangstellung der Produktionsmittelbesitzer (personalen) Arbeit und materiellen Gütern Z Diskus-
überwunden wird. Denn diese historische Tradition se1 S10N, sondern das zwiıschen der personalen Arbeit nd
„vollendeter Wıdersinn“. „Eigentumsrecht besagt Ver- dem personalen Eigentumsrecht Gütern, die ‚mınde-
fügungsrecht über Sachen, nıemals aber Herrschaft über ebenso Ausfluß der menschlichen Person un ihrer
Menschen“ (Nell-Breuning, Worum geht be] der Miıt- Selbständigkeit W1€e die Arbeit“ se1. Denn die Arbeit
bestimmung?, 1n „Stimmen der Zeıt“, 91 e April- finde ihre Sinnerfüllung 1m ZU Eıgentum gewordenen
Heft, 268) Die gleichberechtigte usammenarbeit freier Arbeitsprodukt, se1l damıt der „körperhaft organısıerte
Personen soll 1in der Rechtstorm der Kapitalgesellschaft Ausfluß dieses inhaltlichen Lebens Arbeiıit“ („Aussprache“,
bewerkstelligt werden. Als Juristische Person hat diese Oktober
bisher die Arbeitskräfte ıhrer Weisungsbefugnis nNnier- Wenn die Arbeıt Z Eıgentum „gerinnt“, erhebht sıch
wortfen. In Zukunft sollen Vermögensbesitzer un: Arbeits- die rage, ob damıit nıcht das Problem der Stellung der
kräfte gemeinsam das Unternehmen begründen, die Arbeıt 1m Wiırtschaftsvollzug elegant hinwegdefiniert
Unternehmensleitung bestellen un dieser die Verfügungs- wırd. Müßlte sıch annn ıcht die Mitbestimmung nach dem
macht über das Produktivvermögen und die Weıisungs- Arbeitseinkommen richten? Und annn das 1mM Unterneh-
befugnis übertragen. So werde der Würde der Personen Inen wıirkende Vermögen eines Aktionärs als personales
entsprochen, Eıgentümer und Arbeitnehmer se]en in das Eıgentum angesehen werden?
Unternehmen ıntegriert, der z Interessenmonısmus“ SC1

Die Gegenargumentebehoben, un das Kapitalrisıko werde 1UN dem Arbeits-
platzrisiko gleichgestellt. egen der vollen Haftung des Dıie Kritiker dieser Meınung heben daher auch den (a
FEıgentümer-Unternehmers se1l diese Rechtsform un da- bestand hervor, da{ß das Produktivvermögen 1n den
mi1t die parıtätische Mitbestimmung dort nıcht möglıch. Kapıtalgesellschaften 1mM Gegensatz den Eıgentümer-
So stellt sıch W: Nell-Breuning VOT, „dafß ıne voll AaUS- Unternehmen ANONYIN wirkt. Die personale Komponente
gebaute Unternehmensverfassung 1LULr aut Großunterneh- habe sıch bei diesem Faktor AKapital gänzlıch verflüch-
INnen Anwendung findet, die ohnehin ıne institutionali- tigt. Abgesehen davon, daß die Verfügungsmacht der
sıerte Unternehmensleitung haben: die Rechtsstellung der Eıgentümer weıt ber iıhr Ma Haftung das über-
Arbeitnehmer der yroßen Zahl mittlerer un kleiner dies durch staatliıche Bürgschaften noch abgesichert werden
Unternehmen annn dann auf andere, der Eıgenart dieser Z hinausgehe, könne mMan auch ıcht mehr VON
Unternehmen besser angepafßte Weıse gesichert und 5C- einem unantastbaren E1ıgentumsrecht sprechen. Kapiıtal-
stärkt werden“ (a © 274) instıtute, Zulieferer oder Abnehmer, Tarıfvereinbarun-

Die Posıtion der Gundlach-Schule SCH und die öftentliche Hand niähmen bereıts Möglich-
keiten solcher Eıngrifte wahr. Daher gelte die dem

Daß die bisherige kirchliche Lehre das wirtschaftliche Eıgentum zugewı1esene Funktion, grundlegendes Ord-
Miıtbestimmungsrecht nıcht ausschließt, geht bereıts Aaus nungsprinzıp se1n, „insotern 65 die Verantwortlich-
einer AÄnsprache 1us? XII die Soziale Woche iın Turın keiten klar abgrenzt und dadurch die Ordnung un Le1-

Cung des sozi1alwirtschaftlichen Prozesses gewährleistet“1952 hervor, 1n der ZUE Beteiligung der Arbeiter
der Leiıtung des Betriebs austührte: „Das hındert die (Rauscher), nıcht mehr überall un ausschließlich. VO

Unternehmer aber nıcht, den Arbeiter 1n irgendeiner Nell-Breuning 1St aut Grund heutiger industriewirtschaft-
Form und bis einem gewı1ssen Grade ıhr Z beteilı- lıcher Gegebenheiten der Meınung, das Eıgentum könne
SCH,; W1e€e 6S auch den Staat nıcht hindert, der Arbeiter- 1mM Wırtschaftsprozeß blo{ß instrumentalen Charakter
chaf die Befugnis einzuräumen, in der Leıitung des haben Es gehe jetzt darum, be1 Anerkennung der Bedeu-
Unternehmens ıhre Stimme Gehör bringen, jeden- tung un Unentbehrlichkeit des Rechtsinstituts Eıgentum
talls 1n solchen Betrieben un solchen Fällen, 1ın denen der Arbeit „als der anderen un noch wichtigeren tragen-
die sıch selbst überlassene UÜbermacht des AaNONYMEN en Säule menschlicher Gemeinschaft“ gerecht werden
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und S1e m die ihr gebührende Stellung als Ordnungs- vegeben. Dıiıes scheint jedoch siıcher Zu sein: Das Konzıil
prinzıp un Strukturelement VO  $ Gesellschaft un: Wırt- wollte mıiıt der Wahl des Wortes „Curatıo“ ohl iıcht die
schaft“ einzusetzen („Welt der Arbeit“, 25 66, bestimmte Schattierung, die 1n der deutschen Diskussion

Die Fragestellung des Schemas 73 erhält, zementieren. Vielmehr ergibt siıch Aaus der mehrfach
geiußerten Stellungnahmen des Vorsitzenden der Sozial-

Die Konsequenz dieser Auffassuhg äßt sıch IN- Oommissıon der deutschen Bıschöfe, des Bischofs VO  5
mentassen: Eıgentum, das als Erwerbsvermögen eingesetzt Münster, Prof Joseph Höftner, da{fß die „Curatıo“, der
wiırd, 1St tunktionell Kapıtal. Dem Kapitalinteresse aber die Arbeitnehmer tätıgen Anteıl haben ollen, auch WIrt-
darf das personale Interesse der Arbeit ıcht untergeord- schaftliche und soz1ıale Fragen einschließen ”annn 1M
net werden. Wo der Eıgentümer cselber miıtarbeitet un: konkreten Fall die wirtschaftliche Miıtbestimmung 2ZU-
exıistentiell ebenso W1e€e der Arbeiter das Rısıko des Ar- gehört, bleibt dem Sachverstand überlassen. Die Dynamiık
beitsplatzes tragt, <ann ST weitergehende Rechte - der Konzilspassage kommt iımmerhin durch das WOört-
über der Arbeıt gyeltend machen als 1n der Kapitalgesell- chen „promoveatur“ ZuU Ausdruck. Von Bedeutung 1St
schaft Es 1St also konkret ine Abwägung vorzunehmen außerdem, da{ß das Konzıil einführend die personale Zu-
zwiıschen verschiedenen Rechten, un: ZWAar dem ammenarbeıit 1m Unternehmen besonders herausstellt.
Gesichtspunkt, wıeweıt 1n den einzelnen Unternehmens- Auf iıhr yründet sıch die tätıge Teilnahme der verschiede-
tormen die Eigentümerhaftung, das Arbeitsplatzrisiko, 1NCcCNHN Funktionsträger. Als Rıchtlinie gilt überdies die Aus-
das Gemeinwohlinteresse, die Unternehmerfunktion Z Sapc in Abschnitt der Konstitution, da{fß die Gestal-
Zuge kommen un Geltung beanspruchen können. tung (ordinatıio) der Dınge der (seinsbestimmten) Ord-
Da{fß die Aussagen des Konzıils 1n Abschnitt 68 der Pasto- NUung der Personen unterzuordnen sel.
ralkonstitution über die Kırche 1n der Welt VO  S} heute ’ berbetriebliche Mitbestimmungfür die spezifische Fragestellung der deutschen Diskussion
keine posıtıve oder negatıve Entscheidung Zugunsten der So 1St der Entwicklung un dem Experiment Raum BCHC-
einen oder anderen Auffassung gebracht haben, dürfte 1N- ben Die wirtschaftliche Mitbestimmung wird VO Kon-
zwiıschen teststehen. Die Kommentare ZU Konzilstext z 11 iıcht prior1 ausgeschlossen, aber auch ıcht AUS-

zeigen den sehr weıten Interpretationsspielraum. Während drücklich gefordert. Keıine der angeführten Lehrmeinun-
5 Nell-Breuning der Meınung 1St, die Forderungen des SCH annn sich überdies auf die Autorit
Deutschen Gewerkschaftsbundes se1en „minımalund sie „in die ihr gebührende Stellung als Ordnungs-  gegeben. Dies scheint jedoch sicher zu Asein: Das Konzil  prinzip und Strukturelement von Gesellschaft und Wirt-  wollte mit der Wahl des Wortes „curatio“ wohl nicht die  schaft“ einzusetzen („Welt der Arbeit“, 25. 2. 66, S. 8).  bestimmte Schattierung, die es in der deutschen Diskussion  Die Fragestellung des Schemas 13  erhält, zementieren. Vielmehr ergibt sich aus der mehrfach  geäußerten Stellungnahmen des Vorsitzenden der Sozial-  Die Konsequenz dieser Auffassuhg Jäßt sich so zusam-  kommission der deutschen Bischöfe, des Bischofs von  menfassen: Eigentum, das als Erwerbsvermögen eingesetzt  Münster, Prof. Joseph Höffner, daß die „curatio“, an der  wird, ist funktionell Kapital. Dem Kapitalinteresse aber  die Arbeitnehmer tätigen Anteil haben sollen, auch wirt-  darf das personale Interesse der Arbeit nicht untergeord-  schaftliche und soziale Fragen einschließen kann. Ob im  net werden. Wo der Eigentümer selber mitarbeitet und  konkreten Fall die wirtschaftliche Mitbestimmung dazu-  existentiell ebenso wie der Arbeiter das Risiko des Ar-  gehört, bleibt dem Sachverstand überlassen. Die Dynamik  beitsplatzes trägt, kann er weitergehende Rechte gegen-  der Konzilspassage kommt immerhin durch das Wört-  über der Arbeit geltend machen als in der Kapitalgesell-  chen „promoveatur“ zum Ausdruck. Von Bedeutung ist  schaft. Es ist also konkret eine Abwägung vorzunehmen  außerdem, daß das Konzil einführend die personale Zu-  zwischen verschiedenen Rechten, und zwar unter dem  sammenarbeit im Unternehmen besonders herausstellt.  Gesichtspunkt, wieweit in den einzelnen Unternehmens-  Auf ihr gründet sich die tätige Teilnahme der verschiede-  formen die Eigentümerhaftung, das Arbeitsplatzrisiko,  nen Funktionsträger. Als Richtlinie gilt überdies die Aus-  das Gemeinwohlinteresse, die Unternehmerfunktion zum  sage in Abschnitt 26 der Konstitution, daß die Gestal-  Zuge kommen und Geltung beanspruchen können.  tung (ordinatio) der Dinge der (seinsbestimmten) Ord-  Daß die Aussagen des Konzils in Abschnitt 68 der Pasto-  nung der Personen unterzuordnen sei.  ralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute  Überbetriebliche Mitbestimmung  für die spezifische Fragestellung der deutschen Diskussion  keine positive oder negative Entscheidung zugunsten der  So ist der Entwicklung und dem Experiment Raum gege-  einen oder anderen Auffassung gebracht haben, dürfte in-  ben. Die wirtschaftliche Mitbestimmung wird vom Kon-  zwischen feststehen. Die Kommentare zum Konzilstext  zil nicht a priori ausgeschlossen, aber auch nicht aus-  zeigen den sehr weiten Interpretationsspielraum. Während  drücklich gefordert. Keine der angeführten Lehrmeinun-  v. Nell-Breuning der Meinung ist, die Forderungen des  gen kann sich überdies auf die Autorit  Deutschen Gewerkschaftsbundes seien „minimal .... im  rufen.  ät des Konzils be-  Vergleich zu dem, was das Konzil als erstrebenswert hin-  So bedarf es der vertieften Klärung und verfeinerten  stellt“ (a.a.O., S. 8), sind andere katholische Sozial-  Argumentation. Sozialethisch allein ist das Problem nicht  zu lösen. Es ist eine Zweckmäßigkeitsfrage, bei der öko-  wissenschaftler der Ansicht, daß die Ausführungen gerade  wegen der Wahl der entscheidenden Begriffe eher unserem  nomische, verfassungsrechtliche, soziale und politische  Betriebsverfassungsgesetz ‚als dem Mitbestimmungsgesetz  Überlegungen den Ausschlag geben müssen. Gerade unter  einem der letztgenannten Aspekte kann die sozialethische  entsprechen. Von der Exegese des Wortes „curatio“ aus-  gehend, das mit Absicht in Anlehnung an „Quadragesimo  Relevanz dann eine besondere Bedeutung dafür oder da-  anno“ anstelle des härteren „administratio“ eingefügt  gegen bekommen. Erinnert sei an die Forderung auf über-  betriebliche Mitbestimmung. Obwohl sie eine lange Tra-  wurde, kommt Prof. Weber (Münster) zur Überzeugung,  hier müsse man mit Gundlach von „Mitverwaltung“  dition in der katholisch-sozialen Tradition aufweisen  reden. Keinesfalls sei eine „wirtschaftliche Mitentschei-  kann und von den Päpsten mehrfach ausdrücklich bejaht  dung“, allenfalls eine „Mitgestaltung“ gemeint. Sein  wurde, haben sich ihrer Verwirklichung bislang Wider-  Resumee ist: „Die deutsche Form der Mitbestimmung,  stände entgegengestellt. Auch diese werden nur zu über-  wie wir sie im Montanbereich kennen, dürfte in den  winden sein, wenn die möglichen Auswirkungen gründ-  Augen des Konzils kaum Gnade finden“ (Konzil und  lich analysiert werden, die gesetzten Ziele damit erreicht  Mitbestimmung, „Rheinischer Merkur“, vom 11.3.66).  werden können und endlich eine politische Mehrheit für  So ist reichlich Stoff für subtile Auseinandersetzungen  die Verwirklichung eintritt.  Aus der Ökumene  Die Synode der  Außerdem vollzog sie, wenigstens für die Synode-West,  die endgültige Verabschiedung der auf der Arbeitstagung  Evangelischen Kirche in Deutschland  vom November 1965 vordiskutierten Denkschrift zur  Lage der Heimatvertriebenen (vgl. Herder-Korrespon-  Die diesjährige Synode der Evangelischen Kirche in  denz 19. Jhg., S. 699 f. und 701).  Deutschland, die abermals in den vorgesehenen Regio-  Aus dem Bericht von Präses Scharf  nalsynoden für die Bundesrepublik in Berlin-Spandau  und für die Sowjetzone in Potsdam-Babelsberg tagen  Beide getrennt tagenden Teilsynoden behandelten dieses  mußte (vom 13. bis 18. März 1966), war eine logische  Mal mit Vorrang, von Routinearbeiten abgesehen  Fortsetzung der Synode vom März 1965, die mit dem  (Tätigkeitsberichte des Rates und der Ämter der EKD),  Generalthema „Wort Gottes und Heilige Schrift“ sowohl  das Ergebnis des Zweiten Vatikanums, dessen ökumenisch  eine Krise in den evangelischen Gemeinden wie. das  wichtigste Dokumente den Synodalen in einem deut-  Zweite Vatikanische Konzil positiv und kritisch ansprach  schen Text übermittelt wurden. Die beiden Regionalsyn-  (vgl. Herder-Korrespondenz 19. Jhg., S. 364—367). -  oden nahmen in selbständigen Entschließungen dazu Stel-  242ruten. at des Konzıils be-

Vergleich dem, W as das Konzıil als erstrebenswert hın- SO bedarf 6S der vertieften Klärung un: verfeinerten
stellt“ (a O 8), siınd andere katholische Sozial- Argumentatıon. Sozialethisch allein 1St das Problem nıcht

lösen. Es 1St eine Zweckmäßigkeitsirage, be1 der öko-wissenschaftler der AÄnsıicht, da(k die Ausführungen gerade
Cn der Wahl der entscheidenden Begriffe eher unserem nomische, verfassungsrechtliche, soz1ıale und politische
Betriebsverfassungsgesetz als dem Mitbestimmungsgesetz Überlegungen den Ausschlag geben mussen. Gerade

eiınem der letztgenannten Aspekte annn die sozialethischeentsprechen. Von der Exegese des Wortes „Curatıo“ aUus-

gehend, das miıt Absıcht 1ın Anlehnung „Quadragesimo Relevanz annn eiıne besondere Bedeutung dafür oder da-
annNO“ anstelle des härteren „administratio“ eingefügt bekommen. Erinnert se1 die Forderung auf über-

betriebliche Mitbestimmung. Obwohl s1e eine lange Ira-wurde, kommt Prot. Weber (Münster) ZUr Überzeugung,
1er musse INa  $ miıt Gundlach VO  3 „Mitverwaltung“ dition 1in der katholisch-sozialen Tradıition autweisen
reden. Keinestalls se1l ine „wWirtschaftliche Mitentschei- annn un: VO  - den Päpsten mehrfach ausdrücklich bejaht
dung“, allentalls ine „Mitgestaltung“ gemeınnt. Sein wurde, haben sıch ıhrer Verwirklichung bislang Wider-
Resumee 1St: „Die deutsche Form der Mitbestimmung, stände entgegengestellt. Auch diese werden NUur über-
WI1e WI1r S1e 1mM Montanbereich kennen, dürfte In den wınden se1n, wWwWenn die möglıchen Auswirkungen gründ-
ugen des Konzzils aum Gnade finden“ (Konzıl un ıch analysıert werden, die gesetzten Ziele-damıit erreicht
Miıtbestimmung, „Rheinischer Merkur“, om 11.3.66). werden können un: endlich eine politische Mehrheıt für
S50 isi_: reichlich Stoft tür subtile Auseinandersetzungen die Verwirklichung eintritt.

Aus der Okumene
Die Synode der Außerdem vollzog S1€, wen1gstens für die Synode-West,

die endgültige Verabschiedung der aut der ArbeitstagungEvangelischen Kirche in Deutschland VO November 1965 vordiskutierten Denkschrift ZUI

Lage der Heimatvertriebenen (vgl Herder-Korrespon-
Die diesjährige Synode der Evangelischen Kiırche 1n enz 19 Jhg., 699 und /01)Deutschland, die abermals 1in den vorgesehenen Reg10- Auyus dem Bericht Von Präses Scharfnalsynoden für die Bundesrepublik 1n Berlin-Spandau
un: für die Sowjetzone in Potsdam-Babelsberg Beide tagenden Teilsynoden behandelten dieses
muj{fßste (vom 13 bıs 18 Marz WAar ine logische Mal miıt Vorrang, VO Routinearbeiten abgesehen
Fortsetzung der Synode VO März 1965, die mMIit dem (Tätigkeitsberichte des Kates und der Ämter der EKD),
Generalthema „Wort Gottes und Heılige Schrift“ sowohl das Ergebnis des Zweıten Vatikanums, dessen Sökumenisch
eıne Krise in den evangelischen Gemeinden WwI1e das wichtigste Dokumente den Synodalen 1ın eiınem deut-
Zweıte Vatikanische Konzıil DOS1LtLV und kritisch ansprach schen 'Text übermuittelt wurden. Die beiden Regionalsyn-
(vgl Herder-Korrespondenz 19 Jhe> 364—367). oden nahmen 1n selbständiıgen Entschließungen AaZu Stel-
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